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Die wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages wurden um eine Darlegung der recht-
lichen Regelungen der Sicherheit und des Personenschutzes von aktuellen und ehemaligen Bun-
destagspräsidenten, Abgeordneten, Bundeskanzlern, Bundespräsidenten und Bundesministern 
gebeten. 

In Deutschland sind grundsätzlich die Bundesländer für die polizeiliche Gefahrenabwehr zustän-
dig.  

Allerdings obliegt der erforderliche Personenschutz für die Mitglieder der Verfassungsorgane 
des Bundes auch dem Bundeskriminalamt (BKA; vgl. gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a 
BKAG) und kann über die Dauer der Amtszeit hinaus erstreckt werden (§ 6 Abs. 1 Satz 2 BKAG). 
Dasselbe gilt für den inneren Schutz der Dienst- und Wohnsitze sowie den jeweiligen Aufent-
haltsräumen des Bundespräsidenten und der Mitglieder der Bundesregierung, § 6 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 BKAG. Die Zuständigkeit des BKA besteht „unbeschadet“ der Rechte des Präsidenten des 
Deutschen Bundestages und der Zuständigkeit der Bundespolizei und der Polizeien der Bundes-
länder (§ 6 Abs. 1 BKAG).  

Innerhalb der Gebäude des Bundestages steht die Polizeigewalt gemäß Art. 40 Abs. 2 Satz 1 
Grundgesetz (GG) allein dem Bundestagspräsidenten zu. Das BKA kann daher im Bundestag 
keine Befugnisse und Aufgaben ausführen, soweit der Bundestagspräsident nicht einwilligt. 

Ferner können die Verfassungsorgane des Bundes und die Bundesministerien die Bundespolizei 
ersuchen, den Außen- und Objektschutz gegen Gefahren zu übernehmen, die die Durchführung 
ihrer Aufgaben beeinträchtigen. Die Übernahme setzt ein Einvernehmen zwischen dem Bundes-
ministerium des Innern und für Heimat und dem beteiligten Bundesland voraus, dass der ange-
messene Schutz anderweitig nicht gewährleistet werden kann (§ 5 Abs. 1 BPolG). Der Schutz 
durch die Bundespolizei beschränkt sich auf die Grundstücke, auf denen die Verfassungsorgane 
oder Bundesministerien ihren Amtssitz haben (§ 5 Abs. 2 BPolG).  
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